
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1994/6/7 B967/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1994

Index

10 Verfassungsrecht

10/07 Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof

Norm

VfGG §85 Abs2 / Fremdenpolizei
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Folge - Interessenabwägung

Feststellung gemäß §54 FremdenG betreffend Türkei, Ungarn, Slowenien, Slowakei und Rumänien.

Der Beschwerdeführer ist türkischer Staatsangehöriger kurdischer Abstammung.
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